
 

1 

Neues aus der Rechtsprechung 

Keine Vollmacht nötig: Personalleitung darf Betriebsrat 

zur Kündigung anhören 

Das Landesarbeitsgericht Köln hat klargestellt: Eine Betriebsratsanhörung 

ist auch dann wirksam, wenn sie von der Personalleitung ohne ausdrückli-

che Vollmacht durchgeführt wird. Entscheidend sind der erkennbare Kün-

digungswille und eine nachvollziehbare Begründung. 

Sachverhalt 

Die Beklagte kündigte dem Kläger während der Probezeit. Die Per-

sonalleiterin informierte den Betriebsrat per E-Mail über die beab-

sichtigte Kündigung. Der Mitarbeiter argumentierte vor Gericht, die 

Kündigung sei unwirksam, weil die Personalleiterin gar nicht zur Be-

triebsratsanhörung bevollmächtigt gewesen sei – nur der Geschäfts-

führer hätte das dürfen. Außerdem sei in der E-Mail gar kein klarer 

Kündigungswille erkennbar gewesen, sondern nur die Ankündi-

gung, man wolle „im nächsten Schritt“ den Betriebsrat anhören. Das 

Arbeitsgericht Bonn wies die Klage ab. 

Entscheidung 

Der Kläger hatte mit seiner Berufung vor dem LAG Köln (Urteil vom 

02.04.2025, Az. 5 SLa 536/24) keinen Erfolg: Selbst, wenn die Perso-

nalleiterin keine ausdrückliche Vollmacht hatte, war die Anhörung 

wirksam. Nach Auffassung des Gerichts muss der Arbeitgeber nicht 

nachweisen, dass die anhörende Person (hier: Personalleiterin) vom 

Geschäftsführer ausdrücklich bevollmächtigt wurde. 

Zur Begründung verweist das Gericht auf den Zweck der Anhörung 

nach § 102 BetrVG: Sie soll dem Betriebsrat ermöglichen, auf den 

Kündigungsentschluss Einfluss zu nehmen – sie ist kein Formalakt, 

der an Vollmachtsfragen scheitern darf. Das Verfahren ist bewusst 

nicht formgebunden ausgestaltet und darf beispielsweise auch  

(fern-)mündlich erfolgen. Solange die handelnde Person (z.B. die Per-

sonalleiterin) aus ihrer Position heraus erkennbar für Personalange-

legenheiten zuständig ist, reicht das aus. Hätte der Betriebsrat Zwei-
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fel an ihrer Berechtigung, könnte er sich unmittelbar an die Ge-

schäftsführung wenden. Ein Vollmachtsnachweis oder eine nach-

trägliche Genehmigung durch die Geschäftsführung ist nicht erfor-

derlich. 

Praxistipp 

Für Arbeitgeber ist die Betriebsratsanhörung vor jeder Kündigung 

Pflicht – auch in der Probezeit. Eine Vollmacht oder besondere Be-

auftragung der anhörenden Person ist nicht erforderlich, wenn diese 

typischerweise Personalentscheidungen vorbereitet (z.B. Personal-

leitung, HR Business Partner). Es kommt letztlich nur darauf an, dass 

sich eine vollständige Unterrichtung des Betriebsrates über die Kün-

digungsgründe beweisen lässt. 
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